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Hinweise

Diese Kurzzusammenfassung kann nur einen groben Überblick geben. 

Eine Investitionsentscheidung soll nur nach dem Studium des Emissionspro-
spektes sowie des Prospektgutachtens getroffen werden.

Der steuerliche Berater des Investors sollte unbedingt hinzugezogen werden, 
da dieser in der Regel die steuerliche und wirtschaftliche Situation seines 
Mandanten am besten kennt.



Einleitung

Die stillen Reserven, die durch den Verkauf von Be-

führen in der Regel zu hohen Steuerbelastungen. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn betrieblicher 
Grundbesitz veräußert wird, denn gerade Grund und 
Boden hat seit der letzten Währungsreform einen 
hohen Wertzuwachs erfahren.

Vor der sofortigen Steuerbelastung retten kann sich 

und Landwirt) nur, wenn er die Gewinne wieder steu-
erneutral in ein gemäß § 6b/6c begünstigtes Rein-
vestitionsobjekt investiert. Sofern ihm eine sofortige 

-
übergehend in eine Rücklage gemäß §§ 6b/6c EStG 
einzustellen und diese zu einem späteren Zeitpunkt 

Eine Rücklage gemäß §§ 6b/6c EStG wird als perso-
nenbezogene Rücklage gebildet. Zu den berechtigten 
Personen zählen natürliche Personen, Personen-
gesellschaften und auch juristische Personen. Das 
bedeutet, dass z.B. ein Einzelunternehmer oder der 
Kommanditist einer GmbH & Co. KG den auf ihn 
fallenden Veräußerungsgewinn steuerneutral auf 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten einzelner 
Wirtschaftsgüter übertragen kann, die innerhalb eines 
Unternehmens, an dem der Unternehmer/Kommandi-
tist beteiligt ist, erworben bzw. hergestellt wurden.

Die Reinvestition in einen „§ 6b-Fonds“ kann wegen 
des dort gewählten Gesellschafts- und Finanzierungs-
konzeptes mit einem sehr geringen Eigenkapitalein-
satz (ca. 35% der zu übertragenden § 6b-Rücklage) 
getätigt werden. 

folgenden Seiten.

Soweit in den folgenden Ausführungen von Rückla-
gen oder § 6b-Rücklagen gesprochen wird, ist auch 
die  § 6c-Rücklage gemeint, wenn nicht ausdrücklich 
vermerkt ist, dass die Ausführungen nicht für § 6c-
Rücklagen gelten.

Haar, den 14.07.2008
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Steuerliche Grundlagen

Voraussetzungen

1. Natürliche oder juristische Personen sowie Per-

-
vergleich ermitteln, sind berechtigt, die Vergünsti-
gungen des § 6b EStG in Anspruch zu nehmen. 

die weder nach Handelsrecht noch nach Steu-

für Landwirte, die ihren Gewinn nach Durch-

eine Begünstigung analog den Regelungen des  
§ 6b EStG.

2. Das veräußerte Wirtschaftsgut muss zum Zeit-
punkt der Veräußerung mindestens sechs Jahre 

-

haben; auch der einzelne Gesellschafter einer 
veräußernden Mitunternehmerschaft für den auf 
ihn entfallenden Anteil an dem veräußerten Anla-
gegut die Sechsjahresfrist erfüllen.

3. Das veräußerte Wirtschaftsgut muss zum Anlage-

haben.

4. Die Veräußerung muss entgeltlich sein.

5. Die Reinvestition muss in der Regel innerhalb 
von vier Wirtschaftsjahren nach dem Verkauf 
des Wirtschaftsgutes erfolgt sein (bei Anteilen an 
Kapitalgesellschaften fallweise zwei Jahre).

in der Buchhaltung nachvollziehbar sein.

7. Der bei der Veräußerung entstandene Gewinn 
muss bei der Ermittlung des im Inland steuer-

Ermittlung des Veräußerungsgewinns

Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der 
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung 
übersteigt. Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 

die zeitanteiligen Abschreibungen, Sonderabschrei-
bungen und Teilwertberichtigungen bis zum Veräuße-
rungszeitpunkt zu berücksichtigen. Wertaufholungen 
sind vorzumerken. Eine Entnahme aus dem Betrieb 
stellt keine entgeltliche Veräußerung dar.

Zeitraum der Rücklage

Wird keine sofortige Übertragung des Veräußerungs-
gewinns vorgenommen, besteht im Wirtschaftsjahr der 
Veräußerung ein Wahlrecht, entweder eine gewinn-

Reserven zu bilden oder die sofortige Versteuerung 
des Gewinns vorzunehmen.

Die Bildung der § 6b-Rücklage setzt voraus, dass in 
der Handelsbilanz ein entsprechender Passivposten 

eine Handelsbilanz aufzustellen, oder stellt er keine 
auf, so wird das Wahlrecht für das betroffene Wirt-
schaftsjahr mit der Abgabe der Gewinnermittlungs-
unterlagen beim Finanzamt ausgeübt. 

Die § 6b-Rücklage kann grundsätzlich in den fol-
genden vier Wirtschaftsjahren auf neu angeschaffte 
oder hergestellte Wirtschaftsgüter übertragen werden. 
Diese Frist verlängert sich bei neu hergestellten Ge-
bäuden auf sechs Jahre, wenn mit der Herstellung vor 
Ablauf des vierten auf die Rücklagenbildung folgenden 
Wirtschaftsjahres begonnen wurde. Bei Veräuße-
rungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften verkürzt 
sich die Übertragungsfrist auf zwei Jahre.

Gewinnzuschlag

Sofern eine Rücklage nicht innerhalb der entspre-
chenden Frist steuerbegünstigt verwendet wird, muss 

-
winnzuschlag von 6% für jedes volle Wirtschaftsjahr, 

Durch den Gewinnzuschlag soll der Zinsvorteil ausge-
glichen werden, der durch die Rücklageneinstellung 
entstanden ist. 

Tarifermäßigung nach § 34 I, III EStG

Für den bei der Veräußerung eines Betriebes, Teil-
betriebes oder Mitunternehmeranteils entstandenen 
Gewinns kann (soweit wegen der zu dem veräußerten 

Voraussetzungen des § 6b erfüllt sind) nur alternativ 
zwischen Abzug bzw. Rücklagenbildung nach § 6b 
oder Tarifermäßigung nach § 34 I oder ggf. § 34 III 
EStG gewählt werden. Der ermäßigte Steuersatz 
gemäß § 34 entfällt, sobald auch nur ein Teilgewinn 
gemäß § 6b oder § 6c reinvestiert wird.

Begünstigte Reinvestitionsobjekte

Die Übertragungen der aufgedeckten stillen Reserven 
dürfen nur auf bestimmte Wirtschaftsgüter erfolgen.

Welche Veräußerungsgewinne dabei auf welche 

verdeutlicht die nachfolgende Übersicht.

1. Grund und Boden

 
Reserven nur übertragen werden, wenn sie aus 
der Veräußerung von Grund und Boden stammen. 
Bei der Veräußerung eines bebauten Grundstücks 
ist somit der auf den Veräußerungsgewinn entfal-
lende Gebäudeanteil nicht auf den neuerworbenen 
Grund und Boden übertragungsfähig.
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Die Voraussetzungen für eine Übertragung einer §§ 6b/6c-Rücklage sind im Detail zu prüfen. Die steuerlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Veräußerungsgewinnen bzw. Rücklagen nach 
§§ 6b/6c EStG sind komplex. Es wird empfohlen, den persönlichen Steuerberater hinzuzuziehen.

2. Gebäude

 Die Übertragung der aufgedeckten stillen Reser-
ven auf neu errichtete oder erworbene Gebäude ist 

-
ßerung von Grund und Boden, von Aufwuchs auf 

und Boden (nur bei land- und forstwirtschaftlichem 

von Gebäuden oder Anteilen an Kapitalgesell-
schaften aufgedeckt worden sind.

3. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter

 Die Übertragung der aufgedeckten stillen Re-
serven die aus der Veräußerung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften stammen, ist auf jedes 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften

 -

Anteilen an Kapitalgesellschaften bis zu einem 

der Veräußerung oder in denfolgenden zwei Wirt-
schaftsjahren angeschafften Anteile an Kapitalge-
sellschaften oder angeschafften oder hergestellten 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern oder 
auf die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder in 
den folgenden vier Wirtschaftsjahren angeschaff-
ten oder hergestellten Gebäude (nicht Grund und 
Boden) übertragen.

 

Übertragung der Rücklage

Aufgrund bisheriger Verwaltungsauffassung erfolgte 
die Übertragung der Rücklage mittels einer indivi-
duellen steuerlichen Ergänzungsbilanz zur steuer-
lichen Gesamthandsbilanz. Durch ein Schreiben des 

diese Auffassung betreffend der Bilanzierung einer  
§ 6b- Rücklage geändert. Die Reduzierung der An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten eines begün-
stigten Wirtschaftsgutes in der Steuerbilanz muss 
zukünftig aufgrund der umgekehrten Maßgeblichkeit 
auch in der Handelsbilanz entsprechend nachvollzo-
gen werden. Nach Verwaltungsauffassung betrift dies 

-

Hierzu wird  in der Handelsbilanz der Personen- 
gesellschaft ein „Wertberichtigungsposten“ für 
Zwecke der übertragenen § 6b-Rücklage ein- 
gestellt. Der „Wertberichtigungsposten“ wird als Un-
terkonto für jeden Anleger geführt und übernimmt die 
Funktion der individuellen Ergänzungsbilanz.

-

der Kapitalgesellschaft zuzurechnenden - Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten übertragen. Entgegen 

-
gungsvolumen für Kapitalgesellschaften somit um 

Herstellungskosten der Fondsgesellschaft.

Übersicht über die Übertragbarkeit stiller Reserven nach § 6b EStG

Grund Aufwuchs auf Grund Gebäude Abnutzbare Anteile
und Boden und Boden bei land-  bewegliche an Kapital-

und forstwirtschaftlichem Wirtschaftsgüter gesellschaften
Betriebsvermögen

Grund und Boden X X X

Bei land- und forstwirtschaftlichen X X
Betriebsvermögen: Grund und Boden 
mit Aufwuchs

Gebäude X

Anteile an Kapitalgesellschaften im X X X
Betriebsvermögen: Veräußerungs- Reinvestitions- Reinvestitions-
gewinn bis 500.000 frist nur zwei frist nur zwei 

Jahre Jahre

Stille
Reserven 
aus Verkauf von …

sind übertragbar auf …
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Beispiele

Rücklage gemäß § 6b/6c EStG 

Landwirt/Unternehmer 

Veräußerungsgewinn/§6b-Rücklage

Steuersatz 42% 45%

 
§ 6b/6c-Rücklage *)

ca. 

Gesamtbelastung ca.

Es wurde ein Steuersatz von 42% bzw. 45% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag unterstellt. Nicht berücksichtigt wurde 
eine ggf. anfallende Kirchensteuer. Auf eine Darstellung der Gesamtbelastung bei einem Landwirt/Unternehmer 

abweichenden Ergebnisse ergeben.

Diese Steuerbelastung kann nach derzeit geltendem Steuerrecht wie folgt vermieden werden:

nicht entstanden ist

 oder

- Investition in einen fremden Betrieb (Beteiligung an einem „§ 6b-Fonds“ mit einem Kommanditanteil von  

-
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versus einer Beteiligung an der SachsenFonds § 6b II GmbH & Co. KG 

Beteiligung an der  
SachsenFonds § 6b II 

GmbH & Co. KG

§ 6b-Rücklage

Steueraufwand bei sofortiger Besteuerung - 

Kapitaleinsatz - 

Liquiditätsgewinn aus der Beteiligung 
unter Berücksichtung des Steueraufwandes

- 

Verbleibende Liquidität nach Steuern

Bei der Ermittlung des Liquiditätsgewinns aus der Beteiligung wurde im ersten und letzten Jahr der Fondslaufzeit 

die Steuerbelastung auf den am Ende der Fondslaufzeit (unterstellt 31.12.2028)  -
 

§ 6b-Rücklage erfolgen kann, würde der hierfür kalkulierte Steueraufwand entfallen und sich die Liquidität nach 

 

 

Beteiligung an der  
SachsenFonds § 6b II 

GmbH & Co. KG

§ 6b-Rücklage

Steueraufwand bei sofortiger Besteuerung - 

Kapitaleinsatz - 

Liquiditätsgewinn aus der Beteiligung 
unter Berücksichtung des Steueraufwandes

- 

Verbleibende Liquidität nach Steuern
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SachsenFonds GmbH 
Hans-Stießberger-Straße 2a 
85540 Haar b. München 

 
E-Mail  info@sachsenfonds.com 
www.sachsenfonds. com


